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Text 

Artikel XVI. Für die in öffentlichen Spitälern, Heil-, Versorgungs- und dergleichen Anstalten sowie 
in Gefangenenhäusern, Strafanstalten, Arbeitshäusern, Anstalten für Erziehungsbedürftige und 
dergleichen Anstalten untergebrachten Personen wird, soweit nicht für die einzelne Anstalt im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Diözesanordinarius eine eigene Anstaltsseelsorge eingerichtet ist, 
dem Ortsseelsorger und dem an seiner Stelle beauftragten Geistlichen das Recht des freien Zutrittes zu 
den Anstaltsinsassen behufs freier Ausübung seines geistlichen Amtes gewährleistet. 

Es besteht Einverständnis, daß im Falle der Einrichtung einer eigenen Anstaltsseelsorge die 
Bestellung der betreffenden Geistlichen im Einvernehmen mit dem Diözesanordinarius erfolgt. 
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